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Anträge des Regierungsrates und der Kommission 

RRB Nr. 109 

2021.STA.458 - Gegenvorschlag zur Berner Solar-Initiative 

 

Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: – 
Geändert: 741.1 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

 Kantonales Energiegesetz (KEnG)    

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 der Kan-
tonsverfassung1),  
auf Antrag des Regierungsrates, 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 741.1 Kantonales Energiege-
setz vom 15.05.2011 (KEnG) (Stand 
01.01.2023) wird wie folgt geändert: 

   

 Art.  39a 
Solarenergienutzung bei neuen auf Dauer angelegten Bau-
ten 

   

                                                   
1) BSG 101.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/741.1/de
https://www.belex.sites.be.ch/data/101.1/de
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

 1 Neue auf Dauer angelegte Bauten sind 
mit Anlagen zur Solarenergienutzung aus-
zustatten. 

1 Neue auf Dauer ange-
legte Bauten und Erweite-
rungen von bestehenden 
Bauten sind mit Anlagen 
zur Solarenergienutzung, 
insbesondere Photovoltaik- 
oder Solarthermieanlagen, 
auszustatten. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 2 Geeignete Dachflächen sind möglichst 
vollständig mit Anlagen zur Solarenergie-
nutzung auszustatten. 

2 Geeignete Dachflächen 
sind möglichst vollständig 
mit Anlagen zur Solarener-
gienutzung auszustatten. 
Die Solarenergienutzung 
an Fassaden kann ange-
rechnet werden. 

2 Geeignete Dachflächen 
und geeignete Fassaden 
ab einer nutzbaren Fläche 
von 100 Quadratmetern 
sind möglichst vollständig 
mit Anlagen zur Solarener-
gienutzung auszustatten. 
Die Solarenergienutzung 
an Fassaden kann ange-
rechnet werden. 

Antrag Kommissions-
mehrheit 

 3 Gebäudeeigentümerinnen und Gebäu-
deeigentümer können ihre Pflicht zur So-
larenergienutzung durch Dritte erfüllen 
lassen. 

   



- 3 -  
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

 4 Der Regierungsrat legt den Mindestum-
fang der Solarenergienutzung der An-
lage und die Kriterien für die Eignung der 
Dachflächen gemäss Absatz 2 durch Ver-
ordnung fest. 

4 Der Regierungsrat legt 
den Mindestumfang der 
Solarenergienutzung der 
Anlage gemäss Absatz 1 
sowie die Kriterien für die 
Eignung und möglichst voll-
ständige Ausstattung der 
Dachflächen gemäss Ab-
satz 2 durch Verordnung 
fest. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 5 Ausnahmen von der Pflicht zur Solar-
energienutzung gemäss Absatz 1 können 
gewährt werden, wenn diese technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich unver-
hältnismässig ist. 

5 Ausnahmen von der 
Pflicht zur Solarenergienut-
zung gemäss Absatz 1 
können gewährt werden, 
wenn diese technisch nicht 
möglich oder wirtschaftlich 
unverhältnismässig ist. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

 Art.  39b 
Anpassung bei bestehenden auf Dauer angelegten Bauten 

 geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 

 1 Bestehende auf Dauer angelegte Bauten 
sind an die Anforderungen von Artikel 39a 
anzupassen, wenn ihre Dachflächen um-
fassend erneuert werden. 

1 Für bestehende auf 
Dauer angelegte Bauten 
sind an die Anforderungen 
von Artikel 39a anzupas-
sen gelten die Anforderun-
gen von Artikel 39a Absatz 
2 bis 5 sinngemäss, wenn 
ihre Dachflächen umfas-
send erneuert werden. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

 2  2 Kulturdenkmäler von kan-
tonaler oder nationaler Be-
deutung im Sinne von Arti-
kel 18a Absatz 3 RPG sind 
von der Anpassungspflicht 
ausgenommen. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

  Art.  39c 
Solarenergienutzung bei Parkplätzen 

 geltendes Recht 

  1 Geeignete neue dauer-
haft installierte Parkplätze 
für Personenwagen im 
Freien ab einer Fläche von 
500 Quadratmetern, die 
der Allgemeinheit zur Ver-
fügung stehen und bewirt-
schaftet werden, sind mit 
solaraktiven Überdachun-
gen auszustatten. 

1 Geeignete neue dauer-
haft installierte Parkplätze 
für Personenwagen im 
Freien ab einer Fläche von 
500 Quadratmetern, die 
der Allgemeinheit zur Ver-
fügung stehen und bewirt-
schaftet werden, sind mit 
solaraktiven Überdachun-
gen auszustatten. 
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

  2 Geeignete bestehende 
dauerhaft installierte Park-
plätze für Personenwagen 
im Freien ab einer Fläche 
von 1000 Quadratmetern, 
die der Allgemeinheit zur 
Verfügung stehen und be-
wirtschaftet werden, sind 
mit solaraktiven Überdach-
ungen auszustatten, wenn 
sie umfassend erneuert 
werden, spätestens aber 
mit Ablauf der Frist gemäss 
Artikel T2-1. 

Minderheit I: 
2 Geeignete bestehende 
dauerhaft installierte Park-
plätze für Personenwagen 
im Freien ab einer Fläche 
von 1000 Quadratmetern, 
die der Allgemeinheit zur 
Verfügung stehen und be-
wirtschaftet werden, sind 
mit solaraktiven Überdach-
ungen auszustatten, wenn 
sie umfassend erneuert 
werden, spätestens aber 
mit Ablauf der Frist gemäss 
Artikel T2-1. 

 

Minderheit II: 

geltendes Recht 

 

  3 Eigentümerinnen und Ei-
gentümer von Parkplätzen 
gemäss Absatz 1 und 2 
können ihre Pflicht zur So-
larenergienutzung durch 
Dritte erfüllen lassen. 

  



- 6 -  
 
 

1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

  4 Der Regierungsrat legt 
die Einzelheiten wie die 
Kriterien für die Eignung 
der Parkplätze sowie As-
pekte der Sicherheit und 
der Gestaltung durch Ver-
ordnung fest und kann ge-
wisse Arten von Parkplät-
zen generell von der Pflicht 
zur Erstellung solaraktiver 
Überdachungen ausneh-
men. 

  

  5 Ausnahmen von der 
Pflicht zur Erstellung solar-
aktiver Überdachungen ge-
mäss Absatz 1 und 2 kön-
nen gewährt werden, ins-
besondere wenn diese 
technisch oder aufgrund 
von anderweitigen Nutzun-
gen nicht möglich oder wirt-
schaftlich unverhältnismäs-
sig ist. 

  

Art.  62 
Prüfung der Minimalanforderungen an die Energienut-

zung 
1. Im Baubewilligungsverfahren 
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

1 Die Einhaltung der Minimalanforde-
rungen an die Energienutzung wird im 
Baubewilligungsverfahren geprüft. Die 
Baubewilligungsbehörden ohne ent-
sprechendes Fachpersonal ziehen 
dazu ausgewiesene Energiefachleute 
bei. 

    

2 Bei Vorhaben, die einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem USG 
unterliegen, ist die Einhaltung der Mini-
malanforderungen im Umweltverträg-
lichkeitsbericht nachzuweisen. 

    

3 Ausnahmebewilligungen nach Artikel 
36, 38 und 48 erteilt die zuständige 
Stelle der Wirtschafts-, Energie- und 
Umweltdirektion. Zu Ausnahmegesu-
chen nach Artikel 38 hört sie die kanto-
nale Denkmalpflege an. 

3 Ausnahmebewilligungen nach Artikel 36, 
38, 39a und 48 erteilt die zuständige 
Stelle der Wirtschafts-, Energie- und Um-
weltdirektion. Zu Ausnahmegesuchen 
nach Artikel 38 hört sie die kantonale 
Denkmalpflege an. 

3 Ausnahmebewilligungen 
nach Artikel 36, 38, 39a, 
39c und 48 erteilt die zu-
ständige Stelle der Wirt-
schafts-, Energie- und Um-
weltdirektion. Zu Ausnah-
megesuchen nach Artikel 
38 hört sie die kantonale 
Denkmalpflege an. 

 Antrag Regierungsrat I 

  T2 Übergangsbestim-
mungen der Änderung 
vom ■■.■■.20■■ 

geltendes Recht geltendes Recht 

  Art.  T2-1 geltendes Recht geltendes Recht 
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

  1 Geeignete bestehende 
dauerhaft installierte Park-
plätze im Sinne von Artikel 
39c Absatz 2 sind innert 20 
Jahren ab Inkrafttreten die-
ser Änderung mit solarakti-
ven Überdachungen aus-
zustatten. 

  

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.    

 III.    

      Keine Aufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   

  Antrag BaK-Mehrheit:  
Ablehnung Gegenvor-
schlag des Regierungsra-
tes 

 Annahme des Gegen-
vorschlags 

 Bern, 3. Mai 2023 Bern, 25. Januar 2024 Bern, 14. Februar 
2024 
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Geltendes Recht 
Gegenvorschlag Regierungsrat 
(Antrag Regierungsrat I) 

Gegenvorschlag BaK 
Antrag BaK-Mehrheit: Ablehnung Gegenvorschlag 
BaK 

Antrag Regie-
rungsrat II 

Mehrheit1 Minderheit 

 Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Häsler 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
 
Der Präsident: von Arx 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Müller 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

ID 2830 


